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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 8502-9:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 35/SC 12 „Paints and 
varnishes“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 139 „Lacke und Anstrichstoffe“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche/nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 002-00-10 AA 
„Korrosionsschutz von Stahlbauten“ im DIN-Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen 
(NAB). 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 3696 siehe  DIN ISO 3696 
ISO 8502-6 siehe  DIN EN ISO 8502-6 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung der prEN ISO 8502-9 
beigefügt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch 
für den englischen Text. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 8502-9:2001-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Normative Verweisungen undatiert; 

b) in Abschnitt 6.2.4 wurde die Anzahl der Zyklen von 10 auf 4 herabgesetzt; 

c) Abschnitt 6.2.4 wurde auf eine Zyklenanzahl von 4 angepasst; 

d) in Abschnitt 6.2.5 wurde beim Verweis auf das ursprüngliche Volumen die Abschnittsnummer von 6.1.3 
auf 6.1.1 korrigiert; 

e) in Bild 1 wurden zusätzliche Linien aufgenommen, welche V = 2,5 ml, V = 3 ml (gestrichelte Linie) und 
V = 5 ml repräsentieren; 

f) Abschnitt 9 „Prüfbericht“ um weitere Punkte ergänzt; 

g) Norm redaktionell überarbeitet. 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 3696, Wasser für analytische Zwecke; Anforderungen und Prüfungen 

DIN EN ISO 8502-6, Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — 
Prüfungen zum Bewerten der Oberflächenreinheit — Teil 6: Lösen von wasserlöslichen Verunreinigungen zur 
Analyse —– Bresle-Verfahren 
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